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Anordnung 
über die Auflösung des Zentralinstituts 

für Lagertechnik Leipzig.

Vom 20. Oktober 1959

§ 1
Das Zentralinstitut für Lagertechnik Leipzig wird mit 

Wirkung vom 30. Juni 1959 aufgelöst. §

§ 2
(1) Rechtsnachfolger des Zentralinstituts für Lager

technik ist das Institut für Wälzlager und Normteile 
ln Karl-Marx-Stadt.

(2) Die Bildung des Instituts für Wälzlager und 
Normteile und Einzelheiten der Auflösung des Zentral
instituts für Lagertechnik werden durch Anweisung 
des Hauptdirektors der WB Wälzlager und Normteile 
geregelt.

§ 3
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom l.Juli 

1959 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 31. Mai 1955 
über die Errichtung des Zentralinstituts für Lager
technik (GBl. II S. 189) außer Kraft.

Berlin, den 20. Oktober 195?

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: W u n d e r l i c h  
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung 
über den Einsatz von Packmitteln 
aus Lederpappe und Wellpappe.

Vom 5. November 1959

Es wird folgendes angeordnet:

Es werden aufgehoben:

. 1. die Anordnung vom 30. Juni 1958 über die Ein
führung der Materialeinsatzliste Nr. V 1 — Einsatz 
von Lederpappen ((LPH und LPM) bei der Her
stellung von Packmitteln — (Sonderdruck Nr. 282 
des Gesetzblattes Ber. GBl. I 1958 S. 840);

2. die Anordnung vom 30. Juni 1958 über die Ein
führung der Materialeinsatzliste Nr. V 2 — Einsatz 
von Wellpapperzeugnissen — (Sonderdruck Nr. 283 
des Gesetzblattes).

§ 2
(1) Das Staatliche Kontor für Zellstoff und Papier ist 

verantwortlich für die Sicherung der Versorgung der 
Wirtschaft mit Packmitteln aus Lederpappe und Well
pappe.

(2) Das Staatliche Kontor für Zellstoff und Papier ist 
verpflichtet, in Übereinstimmung mit dem Staatlichen 
Holzkontor den Einsatz dieser Werkstoffe im Aus
tausch gegen Holz für Packmittel einzuleiten und durch
zuführen.


